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1. Änderung zum Vorhabenbezogener   Bebauungsplan  Nr.4   "Gewerbebrache Gärtnerei "
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Verfahrensvermerke

Teil A :    Planzeichnung
Maßstab 1 : 500

Planausschnitt aus der Planzeichnung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4

von der 1. Änderung betroffene Flurstücke:
Gemarkung: Kirchgandern,  Flur 1

Flurstücke :  621, 344/1, 349/32, 349/33, 349/36
Teilflächen 1, 2, 3 und 4

Teilfläche 1
848 m²
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Teilfläche 2
946 m²

Teilfläche 3
1.002 m²

Teilfläche 4
1.100 m²

Höhe von baulichen Anlagen

Bezeichnung der Nutzungsbereiche

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl

0,8      GRZ - Grundflächenzahl

1,2           GFZ - Geschossflächenzahl

11,0m      Höhe der baulichen Anlagen

Planzeichenerklärung
§ 9 Abs 1 Nr 1 BauGB, § 16 BauNVO

Füllschema der Nutzungsschablone:

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Fundamente der abgebrochenen
Gewächshäuser

50/1

öffentliche
Straßenverkehrsflächen

197

PLANZEICHEN ALS NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Höhenlinie

Grundstücksgrenze mit Flurstücksnummer

vorhandene  Bebauung

Gemarkungsgrenze

SONSTIGE  PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

§ 9 Abs 7 BauGB

BAULINIEN, BAUGRENZEN

§ 9 Abs 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs 1 Nr 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

PRIVATE  GRÜNFLÄCHEN

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Baugrenze

Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Risikogebiete außerhalb von
Überschwemmungsgebiet

neue Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches

Teil B : Textliche Festsetzungen
1.  Die 1. Änderung zum Bebauungsplan betreffen die Teilflächen 1 bis 4.

2. Teilfläche 1 - Flurstück 349/32:
Die Teilfläche 1 wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes herausgenommen. Die
Fläche wird wieder in die ursprünglich bestehende Nutzung zurückgeführt. Geplante
Baumaßnahmen auf diesem Flurstück werden zukünftig nach § 34 BauGB "Zulässigkeit von
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile" beurteilt.

3. Teilfläche 2 - Flurstück 349/36:
Auf der Teilfläche 2 werden die geplanten Pflanzmaßnahmen von der Teilfläche 1 durchgeführt.
Festgesetzt ist eine Heckenbepflanzung, es sind je 100 m² 30 Sträucher und 1 Laubbaum
gemäß Pflanzliste anzupflanzen und zu unterhalten.

4. Teilfläche 3 - Flurstück 349/33
Auf der Teilfläche 3 werden die geplanten planexternen Pflanzmaßnahmen von der Teilfläche 4
durchgeführt. Dort ist eine Heckenbepflanzung mit 30 Sträuchern und 1 Laubbaum je 100 m²
gemäß Pflanzliste anzupflanzen und zu unterhalten.

5. Teilfläche 4 - Flurstücke 344/1 und 621
Die Teilfläche 4 steht für Pflanzmaßnahmen nicht zur Verfügung. Sie ist Bestandteil des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 "Erweiterung Betriebsgelände der Firma MCI Miritz"

Geltungsbereich
Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr.4

1. Änderung zum
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4

"Gewerbebrache Gärtnerei"

vorh. Gewerbegebiet

4. Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 "Gewerbebrache Gärtnerei"
und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeiten von ...............................  bis
................................   auf der Internetseite der VG Rusteberg  www.vg-hanstein-rusteberg.de veröffentlicht
worden.  Die Art und Dauer der öffentliche  Auslegung  sind  vom  ............................ bis ..........................
ortsüblich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, dass Anregungen und Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriŌlich oder  zur NiederschriŌ vorgebracht werden können und das den
Bürgern im Rahmen des Auslegungsverfahrens auch Gelegenheit zur Erörterung gegeben wird.

Kirchgandern, den............................   Siegel   Der Bürgermeister

1. Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchgandern hat in seiner Sitzung am ............................ die 1. Änderung
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 "Gewerbebrache Gärtnerei" beschlossen. Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch öffentliche Bekanntmachung  im Schaukasten
der Gemeinde Kirchgandern. Die Planänderung wird gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren
aufgestellt.

3.  Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte gemäß §4
Abs.2 BauGB mit Schreiben vom ............................... Sie sind zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

2. Offenlegungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchgandern hat in seiner Sitzung am ........................ den  Entwurf der 1.
Änderung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 "Gewerbebrache Gärtnerei" und die
Begründung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung  und  Beteiligung  der  Behörden  und  sonsƟgen  Träger
öffentlicher Belange besƟmmt.

Gemeinde Kirchgandern

MCI  Miritz Citrus GmbH & Co KG
Citrusstraße 3

37318 Kirchgandern

Büngen 8, 37318 Kirchgandern
Tel. 036081 / 158000     info@ib-herwig.de

Satzung

Vorentwurf

Entwurf

M 1 : 500

Oktober 2025

Planung:

Vorhabenträger:

Gemarkung Kirchgandern  Flur 1

.......................................,  den ..............................

Verfahrensvermerk:

Thüringer Landesamt für Bodenmanagment und GeoinformaƟon

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen im
gekennzeichneten Geltungsbereich sowie der angrenzenden Flurstücke nach dem
Stande vom ........................... mit dem LiegenschaŌskataster  übereinsƟmmen. Der
Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.

(Siegel)

5. Abwägungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchgandern hat die von den Bürgern fristgemäß vorgebrachten
Anregungen sowie Stellungnahmen der Träger öffentlicher  Belange  am  ......................... geprüŌ  und
abgewogen. Das Abwägungsergebnis ist den Betreffenden mitgeteilt worden.

6.  Satzungsbeschluss
Die 1. Änderung zum Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbebrache Gärtnerei" bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurden durch den Gemeinderat gem. §
10 Abs. 1 BauGB am.............................. als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde
gebilligt.

Kirchgandern, den .............................   Siegel   Der Bürgermeister

7.  Ausfertigung
Die 1. Änderung zum Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbebrache Gärtnerei“, bestehend aus

der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

8.  Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Gewerbebrache
Gärtnerei“ sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann
eingesehen werden kann und über den Inhalt AuskunŌ  zu  erhalten  ist, ist ortsüblich und auf der
Internetseite der VG Hanstein-Rusteberg bekanntgemacht worden. In  der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formfehlern und von Mängeln der Abwägung sowie
auf die Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ..................................... in
KraŌ getreten.

Kirchgandern, den........................   Siegel    Der Bürgermeister

Ortslage Kirchgandern


